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KDV Charlottenburg-Wilmersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch tätiges Handeln (Konsens)

Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Der Senat wird aufgefordert, durch geeignete Maßnah-

men (z.B. ASOG) privates Feuerwerk in Berlin zu beschrän-

ken und zu verbieten. Stattdessen werden neben dem

zentralen Feuerwerk am Brandenburger Tor, drei bis vier

professionelle Höhenfeuerwerke (möglichst mit Spon-

sorengeldern, ansonsten mit Landesmitteln finanziert)

durchgeführt werden.

 

Ferner wird der Senat aufgefordert, sich auf Bundesebene

für ein flächendeckendes Verkaufsverbot von Feuerwerks-

körpern einzusetzen.

Begründung

1. Feuerwehrleute und Rettungskräfte wurden gezielt mit

Böllern beschossen. In Wohnvierteln wurde gezielt auf

BalkoneundVerandengeschossen.Dasmussdazu führen,

dass der Senat demEinhalt gebietet, wie es in Städtenwie

Tübingen, Esslingen, Lüneburg, Amsterdam, aber auch ge-

nerell in Frankreich und in der Schweiz der Fall ist und dort

in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz stößt.

2. Das „Deutsche Ärzteblatt“ berichtet 2013 über 8.000

Schädigungen des Innenohrs pro Sylvester.

3. In Berlinmusste die Feuerwehr in der Silvesternacht 433

Brände löschen. Die Polizei registrierte bis zu Neujahrs-

morgen 3.123 Notrufe und 1.669 Einsätze.

4. Jedes Jahr werden nach Berechnungen des Umweltam-

tes 5.000 t Feinstaub freigesetzt, 17 % der Menge, die der

gesamte Straßenverkehr während eines Jahres emittiert.

5. Am Neujahrsmorgen hat die BSR 600 Beschäftigte mit

150 Fahrzeugen eingesetzt, nur um den Silvestermüll auf

denwichtigstenPlätzenundHauptverkehrsstraßen zube-

seitigen.

LPT I/2018: Überwiesen an AH Fraktion, FA III - Innen- und

Rechtspolitik

—

Beschluss der Fraktion vom 16.10.2018:

Menschen, Tiere und Gebäude vor Feuerwerksschäden

schützen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senatwird aufgefordert die durch Feuerwerk und Böl-

ler verursachten Schäden an Menschen, Tieren und Ge-

bäuden sowiedie enorme Lärm-, Abgas- und Feinstaubbe-

lastung für die Berliner Bevölkerung an den Jahreswech-

seln nachweislich zu verringern und durch eine öffent-

lichkeitswirksame Kampagne über die möglichen Schä-

den durch unsachgemäßen Gebrauch aufzuklären.

Den Bezirken soll ermöglichtwerden, insbesondere in eng

bebauten Kiezen auch Einschränkungen von Feuerwerk

bzw. Böllermit sehr lauter Knallwirkung zu erlassen. Hier-

für ist eine gegebenenfalls nötige Ausweitung der Ein-

schränkungsbefugnisse nach § 24 Absatz 2 der 1. SprengV

durch eine Bundesratsinitiative zu veranlassen.

Zudem wird der Senat aufgefordert den Verkauf von Feu-

erwerk und insbesondere Böllern auf  öffentlichen Liegen-

schaften komplett zu untersagen und beim Handel dafür

zu werben, Böller mit sehr lauter Knallwirkung aus dem

Sortiment zu nehmen.

Der Senat wird außerdem aufgefordert, eine Bundesrats-

initiative zu starten, so dass das für Inneres zuständi-

ge Bundesministerium die Erste Verordnung zum Spreng-

stoffgesetz (1. SprengV) mit der Maßgabe ändern wird,

dass der Verkauf von Silvesterfeuerwerk an Verbrauche-

rinnen und Verbraucher auf den Zeitraum 30. und 31. De-

zember beschränkt bleibt und der Ausnahmetatbestand

in § 22 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 der 1. SprengV, wonach in

besonderen Fällen der Verkauf auch schon ab dem 28. De-

zember möglich ist, gestrichen wird. Zudem ist eine Aus-

weitung der Einschränkungsbefugnisse nach §24 Absatz

2 der 1. SprenV zu prüfen und im Bedarfsfall ebenfalls im

Bundesrat zu beantragen.

Begründung:

Laut Umweltbundesamt werden jährlich fast 5.000 Ton-

nen Feinstaub (PM10) durch das Abbrennen von Feuer-

werkskörpern freigesetzt, der größte Teil davon in der

Silvesternacht. Diese Menge entspricht in etwa 17% der

jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmen-

ge. Zudembeklagt Berlin jedes Jahr eine steigende Anzahl

von Verletzten. Die Belastung von ruhebedürftigen Men-

schen wie z.B. Seniorinnen und Senioren aber auch von

Haus- undWildtieren ist so nicht länger hinnehmbar. Für
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Wildtiere, Hunde und Katzen ist der ungewohnt und an-

haltende Lärm, die hellen Blitze und die unbekannten Ge-

rüche eine fortdauernde Stresssituation die mitunter als

lebensbedrohliche Situation wahrgenommen wird.

Die Belastung von ruhebedürftigenMenschenwie z.B. Se-

niorinnen und Senioren aber auch von hunderttausenden

Haustieren ist so nicht länger hinnehmbar.

Auch in Berlin ist seit Jahren eine starke Zunahme des

Abbrennens von Feuerwerkskörpern bei Jahreswechseln

zu beobachten. Ein enormer Anstieg der Feinstaubbelas-

tung insbesondere in Berliner Innenstadtlagen ist die Fol-

ge. Die nunmehr erreichte Höhe des Feinstaubs beim Jah-

reswechsel hat ein nicht mehr tolerierbares Maß erreicht.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt, der immer

engerwerdendenöffentlichenRäumeundder zunehmen-

den Unfälle und Eskalationen soll mit dieser Antragsin-

itiative dazu beigetragen werden, dass alle Berlinerinnen

und Berliner auf ihre Art den Jahreswechsel feiern kön-

nen. Eng bebaute Innenstadtlagen sollen dauerhaft und

spürbar entlastet werden. Der § 24 der Ersten Verordnung

zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) lässt Städten und Ge-

meinden ausdrücklich den Freiraum, Einschränkungen zu

erlassen. Diese ist allerdings auf „Gegenstände der Ka-

tegorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung“ beschränkt

und muss ggf. angepasst werden. Hingegen trifft die Ein-

schränkung auf „dichtbesiedelten Gemeinden“ auf nahe-

zu den kompletten Innenstadtbereich und Teile der Au-

ßenbezirke zu.
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